
 
 

[Hier eingeben]  Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen Vorbehalten. 

 

 

 
Gebühren Kinderkrippe 

 
Gebühren Kindergarten 

 
Kategorie 

 
Stunden 

mtl. 
Gebühr 

nach 
Abzug  
Ebz* 

Kat. I > 4 - 5 Std 177,00 € 77,00 € 

Kat. II > 5 - 6 Std 195,00 € 95,00 € 

Kat. III > 6 - 7 Std 213,00 € 113,00 € 

Kat. IV > 7 - 8 Std 231,00 € 131,00 € 

Kat. V > 8 - 9 Std 249,00 € 149,00 € 

Kat. VI > 9 - 10 Std 267,00 € 167,00 € 
 

Kategorie Stunden mtl. Gebühr 

Kat. I > 4 - 5 Std. 352,00 € 

Kat. II > 5 - 6 Std. 388,00 € 

Kat. III > 6 - 7 Std. 424,00 € 

Kat. IV > 7 - 8 Std. 460,00 € 

Kat. V > 8 - 9 Std. 496,00 € 

Kat. VI > 9 - 10 Std. 532,00 € 

 

  
 
Gebühren Hort 

 

Gebühr Ferienbetreuung 

 

Gebühr Verpflegung 

 
Die Verpflegungspauschale im Kindergarten 
ist ab einer Buchungszeit von 6 Stunden pro 
Betreuungstag verpflichtend zu buchen. 
Die Verpflegungspauschale ist in der 
Kinderkrippe sowie im Hort ist verpflichtend 
zu buchen.  

Kategorie Stunden mtl. Gebühr 

Kat. I > 3 - 4 Std. 168,00 € 

Kat. II > 4 - 5 Std. 185,00 € 

 
 

mtl. Gebühr 

Ferienbetreuung: 10,00 € 

 
 

mtl. 
Verpflegungspauschale 

Verpflegung 110,00 € 

  
 
Zusätzliche Kosten: 

integr. KiGa 
Schnirkelschnecke 

mtl. Gebühr 

Frühstücksgeld: 14,00 € 

 
Die Höhe der monatlichen Gebühren sind auf 
Jahresbasis kalkuliert und werden für 12 
Monate (01. September bis 31. August)    
erhoben. Die monatlichen Beiträge sind ab 
Vertragsbeginn vollumfänglich zur Zahlung 
fällig, unabhängig vom Tag der Eingewöhnung. 

 

*Ebz:  

Alle Kinder, die im Zeitraum vom  
01. September bis 31. Dezember des neuen 
Betreuungsjahres das dritte Lebensjahr 
erreichen und sich in einer BayKiBiG geförderten 
Einrichtung befinden, erhalten vom Freistaat 
Bayern einen Beitrags-zuschuss. 

Dieser wird von uns an Sie durch Abzug vom 
Elternbeitrag weitergegeben, solange der 
Freistaat Bayern diesen Beitrags-zuschuss 
bezahlt.  

 

 

 

 

 

 

 

Gebühren der Kindertageseinrichtungen Ottobrunn GmbH 

gültig vom 01.09.2025 bis zum 31.08.2026 
 



 

[Hier eingeben]  
 Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen Vorbehalten.  

 

 

 

Gebühren Kinderkrippe 

 
Gebühren Kindergarten 

 
Kategorie 

 
Stunden 

mtl. 
Gebühr 

nach 
Abzug  
Ebz* 

Kat. I > 4 - 5 Std 182,00 € 82,00 € 

Kat. II > 5 - 6 Std 201,00 € 101,00 € 

Kat. III > 6 - 7 Std 220,00 € 120,00 € 

Kat. IV > 7 - 8 Std 239,00 € 139,00 € 

Kat. V > 8 - 9 Std 258,00 € 158,00 € 

Kat. VI > 9 - 10 Std 277,00 € 177,00 € 
 

Kategorie Stunden mtl. Gebühr 

Kat. I > 4 - 5 Std. 363,00 € 

Kat. II > 5 - 6 Std. 400,00 € 

Kat. III > 6 - 7 Std. 437,00 € 

Kat. IV > 7 - 8 Std. 474,00 € 

Kat. V > 8 - 9 Std. 511,00 € 

Kat. VI > 9 - 10 Std. 548,00 € 

 

 Gebühren Hort 

 

Gebühr Ferienbetreuung 

 

Gebühr Verpflegung 

 
Die Verpflegungspauschale im Kindergarten 
ist ab einer Buchungszeit von 6 Stunden pro 
Betreuungstag verpflichtend zu buchen. 
Die Verpflegungspauschale ist in der 
Kinderkrippe sowie im Hort ist verpflichtend 
zu buchen. 

Kategorie Stunden mtl. Gebühr 

Kat. I > 3 - 4 Std. 173,00 € 

Kat. II > 4 - 5 Std. 191,00 € 

 
 

mtl. Gebühr 

Ferienbetreuung: 11,00 € 

 
 

mtl. 
Verpflegungspauschale 

Verpflegung 110,00 € 

 Zusätzliche Kosten: 

integr. KiGa 
Schnirkelschnecke 

mtl. Gebühr 

Frühstücksgeld: 14,00 € 

 
Die Höhe der monatlichen Gebühren sind auf 
Jahresbasis kalkuliert und werden für 12 
Monate (01. September bis 31. August)     
erhoben. Die monatlichen Beiträge sind ab 
Vertragsbeginn vollumfänglich zur Zahlung 
fällig, unabhängig vom Tag der Eingewöhnung. 

 

*Ebz: 

Alle Kinder, die im Zeitraum vom  
01. September bis 31. Dezember des neuen 
Betreuungsjahres das dritte Lebensjahr 
erreichen und sich in einer BayKiBiG geförderten 
Einrichtung befinden, erhalten vom Freistaat 
Bayern einen Beitrags-zuschuss. 

Dieser wird von uns an Sie durch Abzug vom 
Elternbeitrag weitergegeben, solange der 
Freistaat Bayern diesen Beitrags-zuschuss 
bezahlt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebühren der Kindertageseinrichtungen Ottobrunn GmbH 

gültig ab 01.09.2026  
 


